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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die WES Green GmbH, Europa-Allee 6, 
54343 Föhren, plant in der Ortsgemeinde 
Birgel der Verbandsgemeinde Gerolstein die 
Errichtung einer Fotovoltaik-Freiflächenan-
lage. 

Der ca. 17 ha große Solarpark soll auf den 
größtenteils landwirtschaftlich genutzten 
Flächen nordöstlich von Birgel entstehen. 
Das Plangebiet befindet sich östlich und 
westlich eines Feldweges, welcher von der K 
75 Höhe Camp Tannenhof und der Bielen-
hof Alm nach Norden führt. Das Plangebiet 
liegt direkt an der Gemarkungsgrenze zu 
Freusdorf und Wiesbaum. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen ausgebauten Feldwirtschaftsweg - 
der von der K 75 abzweigt - gewährleistet.

Der Flächennutzungsplan der Verbandsge
meinde Gerolstein stellt für den Geltungs-
bereich eine Fläche für die Landwirtschaft, 
dar. Die Fotovoltaik-Freiflächenanlage ist 
somit nicht realisierbar. 

Aus diesem Grund soll der Flächennut-
zungsplan gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel 
zum Bebauungsplan teilgeändert werden.

Der Geltungsbereich der Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes umfasst 
eine Fläche von insgesamt ca. 17 ha. 

Der Verbandsgemeinderat der Verbands- 
gemeinde Gerolstein hat den Beschluss ge-
fasst, den Flächennutzungsplan parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Foto-
voltaik-Freiflächenanlage Hirzberg, Birgel“ 
teil zu ändern. 

In § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
bereits in Teilen in Kraft getreten ist, wird 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen liegen im überragenden öf-
fentlichen Interesse und dienen der öffentli-
chen Gesundheit und Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
treibhausgasneutral ist, sollen die erneuer-
baren Energien als vorrangiger Belang in 
die jeweils durchzuführenden Schutzgüter-
abwägungen eingebracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundes-
regierung. 

Gegenstand der vorliegenden Einzelfort-
schreibung des Flächennutzungsplanes ist 
die Darstellung einer Sonderbaufläche für 
Photovoltaik, um die Errichtung einer Foto-
voltaik-Freiflächenanlage planerisch vorzu-
bereiten.

Parallel zur Einzelfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes ist eine Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 
Der Umweltbericht ist gesonderter Bestand-
teil der Begründung.

Mit der Erstellung der Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes wurde die 
Kernplan GmbH, Gesellschaft für Städte-
bau und Kommunikation, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro ARK Umweltplanung und -consul-
ting, Piesbacher Straße 40, 66701 Beckin-
gen, beauftragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nordöst-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemeinde 
Birgel, am Rand der Gemarkung, ca. 400m 
nördlich des Camp Tannenhof, auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen.

Der Geltungsbereich der Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes wird wie 
folgt begrenzt:

•	 im Norden, Westen und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

•	 im Osten durch Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes zu ent-
nehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Gebiet ist von Waldflächen und land-
wirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. 
Im Südosten schließen nach den landwirt-
schaftlichen Flächen das Camp Tannenhof 
und die Bielenhof Alm an der K 75 an.  Der 

Großteil des Plangebietes stellt sich aktuell 
als landwirtschaftliche Fläche dar, überdies 
führt ein Feldwirtschaftsweg durch das Ge-
biet. 

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
beabsichtigt die Verbandsgemeinde keine 
konkrete Darstellung von Ausschluss- oder 
Eignungsflächen für Freiflächen-Fotovol-
taikanlagen, sondern die Formulierung von 
Ausschlusskriterien auf Freiflächen. Hierzu 
wurde ein Kriterienkatalog entwickelt und 
vom Verbandsgemeinderat beschlossen (s. 
Anlage), nach dessen Vorgaben der Stand-
ort am Hirzberg ausgewählt wurde.

Besondere Berücksichtigung finden dabei 
landwirtschaftliche Belange, da FV-Flächen 
in Konkurrenz zu den Flächen für Nahrungs-
mittel- und Energiepflanzenanbau stehen 
können. Demnach sind zum einen Gebiete 
aufgrund raumordnerischer oder fachge-
setzlicher Vorrangfunktionen ausgeschlos-
sen. Darüber hinaus empfiehlt der Bau- und 
Umweltausschuss (BPU), bestimmte Gebie-
te aufgrund städtebaulicher Vorstellungen 

von FV-Anlagen auszuschließen. Unter den 
genannten städtebaulichen Kriterien sind 
Siedlungsflächen als Ausschlussgebiete 
nach Ziffer 1 des Kriterienkatalogs einschl. 
der Abstandsflächen nach Ziffer 2, 250 m 
Abstand und 50 m Abstand zu Siedlungen 
im Außenbereich und 200 m Abstandsflä-
che zu einem landschaftsprägenden Kultur-
denkmal1, sind nicht betroffen. Ein weiteres 
städtebauliches Ausschlusskriterium nach 
Ziffer 2 sind sehr hochwertige landwirt-
schaftlicher Nutzflächen (Beitrag der Land-
wirtschaftskammer zum ROP 2014) und 
Flächen mit mehr als der mittleren Ertrags-
messzahl der jeweiligen Ortsgemeinde, wo-
bei innerhalb des Solarparks maximal 25% 
der Fläche diese Ertragsmesszahl über-
schreiten dürfen. Sehr hochwertige land-
wirtschaftliche Flächen nach dem Beitrag 
der Landwirtschaftskammer zum ROP 2014 
sind nicht betroffen Am Standort kommen 
überwiegend hochwertig dargestellte Nutz-
flächen und untergeordnet auch nicht be-
wertete landwirtschaftliche Nutzflächen vor.

Die durchschnittliche Ertragsmesszahl 
(EMZ) von Birgel liegt bei 37,2. Die am 
Standort gemittelte EMZ liegt bei ca. 28 
und damit unter dem Mittelwert der Ge-
markung. Am Standort überwiegen Böden 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

K 75
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mit einer EMZ zwischen 10 und 37. Nur 
kleinflächig, mit ca. 15% Flächenanteil 
kommen Flächen mit einer EMZ zwischen 
37 und 56 vor. Damit wird der Grenzwert 
gemäß Kriterienkatalog von max. 25% Flä-
chenanteil unterschritten.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund harter Kriterien, wie z.B. die Lage 
in naturschutz- bzw. wasserhaushalts
rechtlichen Schutzgebieten, der Flächen
verfügbarkeit und der Erschließung zur Ins-
tallation und für Wartungszwecke nicht.

Darüber hinaus mögen andere Standorte 
raumordnungsrechtlich potenziell besser 
geeignet sein, jedoch faktisch aus eigen-
tumsrechtlicher oder technischer Sicht nicht 
realisierbar.

Aufgrund des überragenden öffentlichen In-
teresses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Gesundheit und Sicherheit kommt 
erneuerbaren Energien in der Schutzgüter-
abwägung gem. § 2 Satz 1 EEG 2023 eine 
Vorrangstellung zu. Diese Bedeutung ver-
drängt das Gewicht potenzieller 
Nutzungsalternativen für die gewählte Flä-
che. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung.

Auf dem Standort selbst wurden mehrere 
Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende 
Erschließung des Gebietes eine Minimie-
rung der ökologischen Beeinträchtigungen 
und damit eine größtmögliche Umwelt
verträglichkeit.  

Umweltbericht

Parallel zur Einzelfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes ist eine Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 
Der Umweltbericht ist gesonderter Bestand-
teil der Begründung.

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2025); Bearbeitung: Kernplan

PlangebietRichtung Feusdorf

Richtung Birgel

Bielenhof Alm

Camp Tannen-
hof

K 75

K 72
Richtung Wiesbaum
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Trier (1. Änderungsentwurf September 2024, mit 2. 
Anhörung Dezember 2024) )�

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 4. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 17. Januar 2023

G 161

•	 „Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 161

•	 „Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu brin-
gen.“

G 166

•	 „Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen insbesondere auch entlang von linienförmi-
gen Infrastrukturtrassen errichtet werden. Bei der Berücksichtigung von ertrags-
schwachen landwirtschaftlichen Flächen soll die jeweilige regionaltypische Ertrags-
messzahl zu Grunde gelegt werden.“

Begründung/Erläuterung zu G 166

•	 „Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedan-
ken des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Durch natur-
verträgliche und biodiversitätsfreundliche Ausgestaltung der Freiflächen-Photovolta-
ikanlagen, die nur eine geringe oder gar keine Eingriffskompensation erforderlich 
macht, kann dem Gedanken des Flächensparens ebenfalls Rechnung getragen wer-
den. Auch die Nutzung von Deponieflächen kann in Frage kommen.

•	 Hinweise zu artenarmen Acker- und Grünlandbiotopen lassen sich aus der Kartieran- 
leitung der Biotoptypen in Rheinland-Pfalz ableiten, die im Landschaftsinformations- 
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter „Fachinformatio-
nen Biotope“ zu finden ist. Gesetzlich geschützte Grünlandbiotope sind stets arten-
reich und zählen daher nicht zu den artenarmen Biotoptypen. Hinweise zur Ertrags-
schwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch regional 
zu differenzieren ist. Als Kenngröße ist hierzu die Ertragsmesszahl (EMZ) gemäß § 9 
des Bodenschätzungsgesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150; 3176), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 
1794), heranzuziehen. Die landesweite durchschnittliche EMZ liegt bei ca. 35. Ent-
sprechend kann landesweit davon ausgegangen werden, dass Flächen mit einer EMZ 
kleiner als 35 tendenziell ertragsschwächer sind. Im Speziellen können auf Ebene der 
zuständigen kommunalen Verwaltungseinheiten die lokal typischen durchschnittli-
chen EMZ abweichen. In diesen Fällen sollen die jeweils zuständigen Träger der 
Bauleitplanung die lokal typischen durchschnittlichen EMZ zur angemessenen Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe ihrer
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Kriterium Beschreibung

Abwägung zugrunde legen.

•	 Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.“

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 1985, 
mit Teilfortschreibung 1995

•	 Sehr gut bis gut geeignete landwirtschaftliche Nutzfläche

•	 Landwirtschaftliche Nutzfläche (einschließlich Grenzertragsböden) 

•	 Schutzbedürftiges Gebiet für Grund- bzw. Oberflächenwasser

Die vorliegende Planung widerspricht den raumordnerischen Zielen des ROP Trier nicht, 
da sich zwischen und unterhalb der Module ein extensives Grünland entwickeln kann. 

Ziele und Grundsätze gem. ROP Trier 
(Entwurf September 2024), nicht rechts-
kräftig

•	 Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund (G 104)

•	 Vorranggebiet Grundwasser (Z 111) 

•	 Vorbehaltsgebiet für Grundwasser (G 112)

•	 Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft (G 147) 

•	 Vorranggebiet für die Landwirtschaft (Z 148) 
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Kriterium Beschreibung

G 104

•	 Als ergänzende Bestandteile des regionalen Biotopverbundes werden Vorbehalts-
gebiete für den regionalen Biotopverbund festgelegt. Sie sollen entsprechend der 
gebietsspezifischen fachlichen Ziele für den Arten- und Biotopschutz gesichert und 
entwickelt werden. In den Vorbehaltsgebieten ist bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen dem Aufbau des regionalen 
Biotopverbundsystems besonderes Gewicht beizumessen (erhöhtes Abwägungser-
fordernis). Eine an die naturschutzfachlichen Ziele angepasste Nutzung, Bewirt-
schaftung und Pflege soll gefördert werden.

Begründung / Erläuterung zu G 104: 

•	 Die Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund ergänzen die 
Vorranggebiete. Gemeinsam bilden sie den Funktionsraum des regionalen Biotop-
verbundsystems. Es handelt sich hierbei um folgende regional bedeutsame Lebens-
räume: Großräumig abgegrenzte Waldgebiete mit besonderer Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz, um Gebiete, die zur räumlichen und funktionalen Ergän-
zung der Vernetzungsachsen beitragen und um Ausschnitte aus der Kulturlandschaft 
mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Diese Gebiete wurden 
nach den gleichen Kriterien wie die Vorranggebiete bewertet und werden als be-
deutend für den Aufbau des Biotopverbundes eingestuft. Ohne sie kann ein dauer-
haft funktionsfähiger regionaler Biotopverbund nicht realisiert werden. In diesen 
Gebieten ist keine abschließende Wertung vorgenommen worden. Bei konkreten 
anderen Nutzungsansprüchen in den Vorbehaltsgebieten ist im Einzelfall zu prüfen 
welcher Funktion und Nutzung Priorität eingeräumt werden kann. Allerdings sind 
bei der Abwägung die Belange des Arten- und Biotopschutzes mit besonderem Ge-
wicht zu berücksichtigen.

Z 111

•	 Die für eine dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Trinkwasserversorgung un-
verzichtbaren regionalbedeutsamen Grundwasservorkommen und Trinkwassertal-
sperren werden als Vorranggebiete für den Grundwasserschutz festgelegt. Innerhalb 
dieser Vorranggebiete hat die Sicherung der Grundwasservorkommen Vorrang vor 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen, die zu einer Beeinträchtigung der Grund-
wasserqualität sowie der Grundwasserneubildung führen und die Funktionsfähig-
keit der Trinkwasserversorgung beeinträchtigen können.

G112

•	 Wasserreserven, die bei weiterem Bedarf für die Trinkwassergewinnung erschlossen 
werden können, werden als Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz festge-
legt. Die Vorbehaltsgebiete dienen somit der langfristigen und dauerhaften Siche-
rung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichenden Wasserdargebo-
tes. Bei allen Planungen in den Vorbehaltsgebieten ist den Belangen der Wasserwirt-
schaft besonderes Gewicht beizumessen.

Begründung / Erläuterung zu G 112: 

•	 Zur langfristigen Sicherung der Grundwasservorkommen und Trinkwasserversor-
gung in der Region Trier werden die 55 regional bedeutsamen Grundwasservorkom-
men von besonderer Bedeutung (Grundwasservorkommen in den Grundwasserland-
schaften der Devonischen Kalksteine, der Quartären Magmatite, der Rotliegend-Se-
dimente, der Sandsteine des Lias und der Quartären Sedimente), die im Rahmen der 
Abwägung abgestuften regional bedeutsamen Grundwasservorkommen von her-
ausragender Bedeutung sowie die Mineralwassereinzugsgebiete als Vorbehaltsge-
biete für den Grundwasserschutz festgelegt. Eine an den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis orientierte landwirtschaftliche Nutzung und eine ordnungsgemäße 
Forstwirtschaft im Sinne des Landeswaldgesetzes werden als vereinbar mit den 
fachlichen Zielen zum langfristigen Grundwasserschutz angesehen.

G147

•	 Die zur Erfüllung der Funktionen von Landwirtschaft und Weinbau notwendigen Flä-
chen sollen gesichert werden. Hierzu weist der regionale Raumordnungsplan Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft aus.
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Kriterium Beschreibung

G 149

•	 In den Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen der Landwirtschaft besonde-
res Gewicht beizumessen.

Z 148

•	 In den Vorranggebieten für die Landwirtschaft ist der landwirtschaftlichen Produk-
tion absoluter Vorrang vor konkurrierenden Raumansprüchen einzuräumen. In die-
sen Gebieten kommt eine Inanspruchnahme der Flächen für andere Nutzzwecke nur 
dann in Betracht, wenn die landwirtschaftliche Nutzung nicht beeinträchtigt wird.

Begründung / Erläuterung zu G 147 bis G 149: 

•	 Die wirtschaftliche Stellung der Landwirtschaft soll durch die Ausweisung von Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten im regionalen Raumordnungsplan auch künftig gesi-
chert werden. Vor allem soll die Existenzerhaltung durch eine uneingeschränkte und 
dauerhafte Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsflächen gewährleistet werden. 
Mit dem Instrument der Vorranggebiete weist der regionale Raumordnungsplan Flä-
chen aus, die insbesondere den entwicklungsfähigen Betrieben eine ausreichende 
Option einräumen, langfristig über Nutzareale zu verfügen, die nicht gegen den Wil-
len der Landwirtschaft für andere Nutzungsinteressen in Anspruch genommen wer-
den. Bei der Abgrenzung der Vorranggebiete ist darauf geachtet worden, dass die 
landwirtschaftliche Nutzung andererseits auch Rücksicht nimmt auf die notwendige 
Ortsentwicklung. Neben der allgemeinen Landwirtschaft und dem Weinbau sind in 
die Gebietsabgrenzungen auch die regional bedeutsamen Sonderkulturen sowie die 
festgelegten Beregnungsflächen einbezogen worden. Im landwirtschaftlichen Fach-
beitrag werden unter Zugrundelegung der Agrarstruktur und der Ertragsfähigkeit der 
Böden sehr bedeutsame / sehr hochwertige und bedeutsame / hochwertige Flächen 
für die Landwirtschaft ausgewiesen, die die Grundlage für die Festlegung von Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft darstellen. 

Im Einzelnen werden bei der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die 
Landwirtschaft folgende Kriterien berücksichtigt:

Agrarstruktur

•	 Da bei der Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
neben der Bodengüte die Struktur der Betriebe und deren Entwicklungspotential eine 
entscheidende Rolle spielt, ist zu prüfen, wie diesen Hofstellen, die auch weiterhin 
ihren Betrieb bewirtschaften wollen, eine möglichst ungehinderte Entwicklung ge-
währleistet werden kann. Als in diesem Sinne entwicklungsfähig sind alle Aussiedler-
höfe in der Region erfasst worden. 

•	 Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen Anlagen der Tierhaltung und an-
deren Nutzungen im Siedlungsraum ist in einem ersten Schritt um diese Aussiedler-
höfe eine Abstandsgrenze für Geruchsimmissionen gelegt worden. Diese Marke 
orientiert sich an Erfahrungswerten aus der landwirtschaftlichen Fachverwaltung für 
entwicklungsfähige Betriebe mit Schweine- oder Geflügelmast bzw. größere Rind-
viehhaltungen. In einem zweiten Schritt wurde um jede Hofstelle eine landwirtschaft-
liche Nutzfläche (Hofanschlussflächen) von durchschnittlich 80 ha abgegrenzt. Dieser 
„Sicherungsbereich“ soll dem Betrieb die uneingeschränkte Entwicklung garantieren 
und im regionalen Raumordnungsplan entsprechend als Vorranggebiet mit Zielcha-
rakter ausgewiesen werden. Die zugewiesene Fläche wurde manuell abgeglichen mit 
anderen Nutzungen, z.B. Wald, oder angepasst an die landwirtschaftliche Nutzfläche 
mit einer höheren Bodengüte. Des Weiteren wurde ein Entwicklungsspielraum zu den 
vorhandenen Siedlungsflächen berücksichtigt. 
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Kriterium Beschreibung

•	 Da eine Differenzierung der Weinbauflächen im regionalen Vergleich derzeit nicht 
vorgenommen werden kann, wurden diese Flächen im landwirtschaftlichen Fachbei-
trag als bedeutsam und hochwertig eingestuft. Sie werden somit als Vorbehaltsgebiet 
für die Landwirtschaft festgelegt.

Ertragsfähigkeit der Böden

•	 Neben der Betrachtung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Betriebe be-
inhaltet der regionale Raumordnungsplan auch eine Darstellung von Vorrang- / Vor-
behaltsgebieten, die ausschließlich auf die Ertragsfähigkeit der Böden Bezug nimmt.

•	 So werden Böden mit einer Acker- und Grünlandzahl ab 50 als Vorranggebiete und 
Böden mit einer Acker- und Grünlandzahl zwischen 40 und 49 als Vorbehaltsgebiet 
festgelegt.

Landschaftsprogramm •	 Das Untersuchungsgebiet gehört zur Großlandschaft Osteifel „Dollendorfer Kalkmul-
de“ (276.5).

•	 Der zentrale Bereich des Landschaftsraums befindet sich im angrenzenden Nordrhein- 
Westfalen. Der flächenmäßig kleinere rheinland-pfälzische Teil ist geprägt durch die 
Randbereiche der Kalkmulde und eines Kalksteinrückens mit durchschnittlichen Hö-
hen wischen 500 und 550 m ü.NN. Der Landschaftsraum fällt nach Süden zum Kylltal 
und nach Norden zum Zentrum der Mulde ab und bildet damit die Wasserscheide 
zwischen Kyll und Ahr. Das Relief ist durch flache Muldentäler und einzelne kleine 
Berge mit teils dolomitischen Felsen insgesamt schwach gegliedert.

•	 Durch das Vorherrschen von Ackerflächen und Grünland besitzt die Landschaft über-
wiegend Offenlandcharakter. Neben intensiv genutzten Flächen sind Magerwiesen, 
Halbtrockenrasen und Wacholderheiden relativ häufig, aber meist durch Verbuschung 
geprägt. Gebietsweise wurden großflächige Wacholderheiden bereits vor 1940 in 
Ackerflächen umgewandelt oder aufgeforstet.

•	 Vereinzelt treten in Senken und Tälern Feuchtwiesen auf. Sie beherbergen als Beson-
derheit seltene Kalkflachmoore.

•	 Wald nimmt nur einen geringen Flächenanteil ein und liegt v.a entlang steilerer Tal-
flanken und vereinzelt auf Kuppen sowie im Bereich von Ausläufern des „Eichholz“-
Rückens vor. Vorherrschend sind naturnah ausgebildete Laubwälder, entlang von Tal-
hängen häufig im Komplex mit Felsen und Trockenwäldern. Daneben beherrschen 
lokal Nadelforste das Waldbild, insbesondere auf dem „Eichholz“- Rücken.

•	 Der Siedlungscharakter der Dollendorfer Kalkmulde wird neben wenigen Einzelhöfen 
und Mühlen vor allem durch kleine Reihen- und Haufendörfer geprägt, deren histori-
sche Ortskerne teilweise erhalten sind.

•	 Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturparks, National-
parks, Biosphärenreservate

nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Siehe Umweltbericht

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht



Darstellung Sonderbaufläche Fotovoltaik-Freiflächenanlage, Birgel 12 www.kernplan.de

Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Einzelfort-
schreibung des Flächennut-
zungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Grünfläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan einen  
ca. 0,1 ha kleinen Teilbereich als Grünfläche  
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dar. 

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der Flächennutzungsplan den 
ca. 17 ha großen Geltungsbereich überwie-
gend als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dar. 

Sonderbaufläche „Photovoltaik“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird der zu ändernde, ca. 17 ha gro-
ße Geltungsbereich der Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes als „Son-
derbaufläche „Photovoltaik““ gem. §  5 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB dargestellt. Damit wird 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage planerisch vorbereitet. Die Konkreti-
sierung der Photovoltaiknutzung erfolgt im 
Bebauungsplan.

Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des 
rechtswirksamen FNP 
vor der Einzelfort-
schreibung

Flächenbilanz nach der 
Einzelfortschreibung des 
FNP

Grünfläche ca. 0,1 ha -

Fläche für die Landwirtschaft ca. 16,9 ha -

Sonderbaufläche „Photovoltaik“ - ca 17 ha

Ausschnitt der FNP-Einzelfortschreibung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Einzelfortschreibung des Flächennutzungs-
planes die öffentlichen und privaten Belan-
ge gegeneinander und untereinander ge-
recht abwägen. Die Abwägung ist die 
eigentliche Planungsentscheidung. Hier 
setzt die Kommune ihr städtebauliches Kon-
zept um und entscheidet sich für die Be-
rücksichtigung bestimmter Interessen und 
die Zurückstellung der dieser Lösung ent-
gegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Ein-
zelfortschreibung des Flächennutzungs-
plans eingestellt:

In § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
bereits in Teilen in Kraft getreten ist, wird 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen liegen im überragenden öf-
fentlichen Interesse und dienen der öffentli-
chen Gesundheit und Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
treibhausgasneutral ist, sollen die erneuer-
baren Energien als vorrangiger Belang in 

die jeweils durchzuführenden Schutzgüter-
abwägungen eingebracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden. 
Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträchtigun-
gen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. Im konkre-
ten Fall wurde für die Fotovoltaik-Freiflä-
chenanlage jedoch ein siedlungsferner 
Standort gewählt, um direkte Beeinträchti-
gungen der Wohnumfeldqualität ausschlie-
ßen zu können.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um das Camp Tannehof an der K 75 in 
ca. 450m Entfernung. Ca. 1,5km südlich 
des Geltungsbereiches beginnt der nächst-
gelegene Siedlungskörper von Birgel. Der 
Siedlungskörper wird jedoch aufgrund der 
Entfernung sowie der vorherrschenden To-
pographie von dem Plangebiet getrennt. Es 
sind weder Störungen infolge von 
Blendwirkungen noch sonstige optische Be-
einträchtigungen zu befürchten. 

Grundsätzlich sind Solarparks emissionsarm 
und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Ebenso wenig geht von 
Fotovoltaik-Freiflächenanlage ein Unfall- 
oder Katastrophenrisiko aus, da solche An-
lagen keine gefährdenden Stoffe beinhalten 
Hinsichtlich des Brandschutzes sind ent-
sprechende Schutzkonzepte zu entwickeln. 
Davon unabhängig sind aufgrund der gro-
ßen Entfernung zu den nächsten Siedlun-

gen bei Bränden keine Auswirkungen auf 
den Menschen zu erwarten.

Von einer Fotovoltaik-Freiflächenanlagen 
könnten daher lediglich störende Lichtref-
lektionen/Blendwirkungen der PV-Module 
ausgehen. Hinsichtlich einer möglichen 
Blendwirkung kritisch sind Immissionsorte, 
die vorwiegend west- bis südwestlich und 
östlich bis südöstlich einer Fotovoltaik-Frei-
flächenanlage liegen und nicht weiter als 
100 m von dieser entfernt sind. Aufgrund 
der ausreichend großen Entfernung zu den 
nächsten immissionsrelevanten Nutzungen 
sind schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Lichtimmissionen und deren 
Blendwirkungen daher nicht zu erwarten.

Grundsätzlich können durch das Ausbrin-
gen einer Antireflektionsschicht auf die So-
larzellen und die Verwendung spezieller 
Frontgläser die durch die PV-Module entste-
henden Lichtreflektionen jedoch auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden, so dass 
diesbezüglich nicht mit einem unüberwind-
baren Konfliktpotenzial zu rechnen ist.

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Fotovoltaik-Freiflächen-
anlage als technische und eingezäunte An-
lage verändert werden. Dies kann entweder 
infolge einer Verringerung von Flächen mit 
landschaftsbezogener Erholungsnutzung 
ausgelöst werden oder durch eine erhebli-
che negative Veränderung der Erholungs-
eignung und -qualität benachbarter Erho-
lungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
landwirtschaftlich genutztes Offenland oh-
ne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung.

Speziell ausgewiesene und entsprechend 
ausgestattete erholungsspezifische Infra-
strukturen wie Wanderhütten, Einkehrmög-
lichkeiten, touristische Aussichtspunkte, 
spezielle Ausflugsziele, etc. befinden sich 
nicht im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks. Insgesamt ist die Bedeutung des 
betroffenen Gebietes für die Erholung ge-
ring. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial bezüg-
lich der Erholungsnutzung besteht nicht. 
Die Einzelfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes kommt somit der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 

Auswirkungen der Einzelfortschreibung, Abwä-
gung
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Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
im vollem Umfang nach. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie die Er-
holungsfunktion

„Der geplante Solarpark liegt im Naturraum 
„Dollendorfer Kalkmulde“ (276.5), der 
überwiegend Offenlandcharakter besitzt. 
Insgesamt bedingt die hügelige Land-
schaftsstruktur mit Waldinseln und die 
überwiegend ländliche Struktur eine ver-
gleichsweise hohe Landschaftsbildqualität. 
Grundsätzlich ist bei großen technischen 
Anlagen wie dem geplanten Solarpark zu-
nächst von einer erheblichen Eingriffsinten-
sität in Bezug auf das Schutzgut auszuge-
hen. Die erhöhte Lage ist ein weiterer, die 
Erheblichkeit bestimmender Faktor. Auf-
grund der Topographie und abschirmenden 
Wirkung von Waldflächen bestehen jedoch 
nur eingeschränkte Sichtverbindungen zu 
Siedlungsbereichen (Birgel, Gönnersdorf 
und Jünkerath), deren Wirkung auch auf-
grund der großen Entfernung zu relativieren 
ist (> 1,3 km zu Birgel und > 2 km zu Gön-
nersdorf und Jünkerath).

Der Planungsraum ist aufgrund seiner Lage 
im Kulminationsbereich des Hirzberges 
grundsätzlich aus dem Umfeld einsehbar. 
Aufgrund der Topographie und abschirmen-
den Wirkung von Waldflächen bestehen je-
doch nur eingeschränkte Sichtverbindungen 
zu Siedlungsbereichen (Birgel, Gönnersdorf 
und Jünkerath), deren Wirkung auch auf-
grund der großen Entfernung zu relativieren 
ist (> 1,3 zu Birgel und > 2km zu Gönners-
dorf und Jünkerath).

Die Wirkfaktoren beschränken sich daher im 
Wesentlichen auf den Nahbereich, d.h. die 
beiden Aussiedlerhöfe südlich, wobei Spie-
gelungen/Blendwirkungen aufgrund der 
südexponierten Modultische nicht auszu-
schließen sind. Allerdings wird dieser Effekt 
durch die geplanten Randbepflanzung im 
östlichen Teil der geplanten Anlage und 
durch die abschirmende Wirkung der Ge-
hölzfläche südlich der Anlage zumindest 
sehr stark abgemildert. Weiterhin betroffen 
sind die den Geltungsbereich querenden 
Wanderwege, auch hier werden erhebliche 
Effekte auf das Schutzgut durch entspre-
chende Maßnahmen vermieden.“
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan sowie zur 
Änderung des Flächennutzungsplans „Freiflächen-
Fotovoltaikanlage Hirzberg, Birgel“, Ortsgemeinde Bir-
gel; ARK Umweltplanung und -consulting, Piesbacher 
Str. 40, 66701 Beckingen; Stand: 03.02.2026)

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Die Planungsfläche wird landwirtschaftlich 
intensiv zu etwa gleichen Anteilen als Acker 
bzw. Einsaat-Grünland genutzt. In der zent-
ralen Grünlandfläche befinden sich im Kul-
minationsbereich zwei größere Brachflä-
chen, deren Genese auf frühere Ablagerun-
gen zurückgeht. Bei der großen Fläche ste-
hen dolomitische Felsen an, daneben befin-
den sich Bauschuttablagerungen. Zwei wei-
tere, aktuell noch genutzte, Ablagerungsflä-
chen mit Holundergebüschen befinden sich 
weiter östlich und an der Abzweigung des 
zentralen Grasweges von dem nördlichen 
Feldwirtschaftsweg.

Der zentrale Grünlandschlag wurde offen-
bar vor längerer Zeit als Lolium perenne-
Einsaatwiese angelegt, weist mittlerweile 
jedoch das Arteninventar typischer Glattha-
ferwiesen auf, ohne bereits die Vorausset-
zungen zur Einstufung als FFH-LRT 6510 
entwickelt zu haben. Zentral wird die Grün-
landfläche durch einen Grasweg von Nord 
nach Süd durchquert, über den ausgewiese-
ne Wanderwege verlaufen. Zudem durch-
quert ein befestigter Feldwirtschaftsweg die 
Fläche. Östlich davon ist ein Ackerschlag in 
den Geltungsbereich einbezogen. Auch der 
westliche Abschnitt der Planungsfläche 
wird ackerbaulich bewirtschaftet. Durch die 
zukünftige Bewirtschaftung auch der bishe-
rigen Ackerflächen als extensives Grünland 
und die Anlage einer grenzständigen natur-
raumtypischen Hecke darf der Eingriff i.S.d. 
Eingriffsregelung trotz der (geringen) Ver-
siegelung durch die Rammständer, Trafoge-
bäude und der Teilversiegelung durch Er-
schließungswege bilanziell als vollständig 
ausgeglichen gelten. 

Die Arten der Erfassung von Hortulus 2023 
konnten bis auf den Steinschmätzer verifi-
ziert werden, als Brutvögel hinzu kamen in 
2025 Dorngrasmücke und die Feldlerche 
mit fünf Brutpaaren innerhalb des Gel-
tungsbereiches. Als weiterer Bodenbrüter 
des Offenlands wurde der Wiesenpieper mit 
einem Paar registriert. Für beide Arten sind 
in angemessener Weise Ausgleichsmaßnah-
men festzulegen. Diese können aufgrund 
des aktuellen Brutgeschehens nicht in aus-
reichendem Umfang innerhalb der ausge-
sparten zentralen Grünfläche erbracht wer-
den. Daher werden gem. der von der UNB20 
als geeignet anerkannten Vorgehensweise 
innerhalb des Solarparks Aussparungen von 
40 m² festgelegt, die dann als Schwarzbra-
che angelegt werden. 

Für den Rotmilan gab es anhand von Flug-
bewegungen Hinweise auf einen Horst im 
Waldflecken beim Bielenhof, etwa 0,8 km 
südöstlich des Geltungsbereichszentrums. 
Er nutzt die Planungsfläche nachweislich als 
Nahrungsraum. Für den nicht genau qualifi-
zierbaren Nahrungsraumverlust wird ein 
möglichst hoher Reihenabstand zwischen 
den Modultischen empfohlen. Die Pla-
nungsfläche hat keine Bedeutung als Rast-
gebiet für Zugvögel. Auch für die lokale Fle-
dermausfauna kann angenommen werden, 
dass sich die Planungsfläche selbst nicht in 
besonderem Maße als Jagdgebiet eignet. 
Mit einer höheren Aktivität ist in den randli-
chen Baumreihen, Hecken oder Waldrän-
dern zu rechnen. Quartiere werden nicht 
betroffen und da alle randlichen Gehölze 
von der Belegungsfläche ausgenommen 
werden bleiben sie als Leitstrukturen erhal-
ten.

Mit einem Vorkommen weiterer planungs-
relevanter Arten ist aufgrund der bekannten 
Verbreitung oder der Habitatbedingungen 
am Standort nicht zu rechnen. Die in den 
Saumbereichen entlang des Geltungsbe-
reichs mögliche Zauneidechse konnte we-
der bei den Begehungen 2023 noch 2025 
nachgewiesen werden.

Unter den weiteren abiotischen Schutzgü-
tern Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaftsbild lässt sich keine besondere quali-
tätsbezogene Disposition oder erhebliche 
Wirkung durch das Planungsvorhaben ab-
leiten. Insbesondere ist aufgrund der feh-
lenden Sichtverbindungen zu Siedlungsbe-
reichen eine erhebliche Wirkung auf das 
Landschaftsbild auszuschließen. Der Verlust 
an Bodenfunktion durch die geringe Versie-
gelung dürfte aus pedologischer Sicht durch 
die Aufgabe der Ackerbewirtschaftung kom-
pensiert werden.“
(Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan sowie zur 
Änderung des Flächennutzungsplans „Freiflächen-
Fotovoltaikanlage Hirzberg, Birgel“, Ortsgemeinde Bir-
gel; ARK Umweltplanung und -consulting, Piesbacher 
Str. 40, 66701 Beckingen; Stand: 03.02.2026)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage nicht 
aus. Erhebliche Beeinträchtigungen können 
daher ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-
ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
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gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage befin-
det, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen.

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit allen 
Regelungs-, Lebensraum- und Produkti-
ons-/ Nutzungsfunktionen nach sich zieht. 
Das primäre Bewertungskriterium für den 
Wert des Bodens ist sein Natürlichkeitsgrad 
(im Sinne von keinem oder wenig vom Men-
schen beeinflusst), daneben spielt aber 
auch die Seltenheit des Bodentyps sowie 
ein eventuell sehr hoher Erfüllungsgrad der 
Bodenfunktionen im Sinne des § 2 Abs. 2 
BodSchG - d.h. als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte - eine Rolle. Hinweise auf 
seltene Böden oder Böden mit hoher Archiv-
funktion liegen nicht vor, so dass diesbezüg-
lich kein Konfliktpotenzial erkennbar ist.

Ähnliches gilt aufgrund des maximal mittle-
ren Bodenfunktionswertes bezüglich der 
landwirtschaftlichen Nutzungsfunktion. Im 
Speziellen betrachtungsrelevant sind die 
natürlichen Funktionen des Bodens im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 BodSchG. Insbesondere 
die Bedeutung natürlich gewachsener Bö-
den ist generell als hoch einzustufen, da der 
Boden hinsichtlich seiner vielfältigen Funk-
tionen (Speicher-, Filter-, Puffer- und Le-
bensraumfunktion) nicht ersetzbar ist.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher) und 
Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Bedarfs-
parkplätze,...), d.h. treten lediglich punktu-
ell auf. Auf dem weitaus größten Teil des 
Plangebietes bleiben sämtliche Bodenfunk-
tionen erhalten. Aufgrund der vorhandenen 
Feldwirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen 
Erschließungsmaßnahmen notwendig. Im 
Allgemeinen wird das Schutzgut Boden bei 
PV-Freiflächenanlagen nur geringfügig be-
einträchtigt.

Aufgrund der nur allgemeinen Bedeutung 
des Bodens und der bestehenden Vorbelas-
tungen durch die landwirtschaftliche, größ-

tenteils agrarische Nutzung sowie der ver-
hältnismäßig geringen Flächengröße der 
Versiegelungen und damit der grundsätz-
lich geringen Wirkintensität einer Fotovol-
taik-Freiflächenanlage auf den Boden ist 
nicht mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung mit nachhaltigen Folgen für den Na-
turhaushalt zu rechnen. Zudem handelt es 
sich um eine lediglich temporäre Bodenin-
anspruchnahme, da nach der Aufgabe der 
photovoltaischen Nutzung ein kompletter 
Rückbau der Versiegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Verbandsgemeinde reduziert mit der 
vorliegenden Einzelfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes die Fläche für die 
Landwirtschaft im Verbandsgemeindege-
biet um ca. 17 ha zugunsten einer Sonder-
baufläche. 

Negative Auswirkungen sind hierdurch 
nicht zu erwarten. Der Eigentümer und be-
wirtschaftende Landwirt haben die Flächen 
für eine PV-Nutzung zur Verfügung gestellt. 
Somit generiert der Landwirt ein zusätzli-
ches betriebliches Standbein. 

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Auf 
den Flächen werden zukünftig keine Pestizi-
de oder sonstige für Flora und Fauna schäd-
lichen Substanzen eingetragen. Darüber hi-
naus wurde eine Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung „Landwirtschaft“ per Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Somit ist gewährleistet, dass die überplan-
ten Flächen nach Beendigung der 
photovoltaischen Nutzung wieder für die 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen kön-
nen.

Zudem wird Anlagen zur Produktion von er-
neuerbaren Energien gem. § 2 EEG Vorrang 
gegenüber anderen Abwägungsbelangen 
eingeräumt.

Durch den Vorhabenträger wurden bei den 
betroffenen Landwirten Unbedenklichkeits-
schreiben eingeholt, welche bestätigen, 
dass die Planung keine Existenzgefährdung 
für die Landwirte bedeutet. 

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen.  

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die vorliegende Einzelfortschreibung 
des Flächennutzungsplans sind verkehrliche 
Belange sowie Belange der Ver- und Entsor-
gung nicht unmittelbar betroffen. Die Er-
schließung des Plangebietes ist über einen 
Feldwirtschaftsweg - von der K 75 abge-
hend - gewährleistet.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Fotovoltaik-Freiflächenanlage können durch 
die Überbauung mit PV-Modulen lokalkli-
matische Veränderungen auftreten, da zum 
einen tagsüber unter den Modulreihen 
durch die Überdeckungs- und Beschat-
tungseffekte niedrigere Temperaturen auf-
treten und zum anderen in den Nachtstun-
den infolge der Verhinderung der Abstrah-
lung durch die überdeckenden Modulti-
schen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffenen 
Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen 
durch entstehende Belastungen der Luft 
(Kfz-Verkehr zu Instandhaltungszwecken) 
können aufgrund des sehr geringen Ausma-
ßes als vernachlässigbar eingestuft werden. 
Entsprechend kann eine erhebliche Ver-
schlechterung der lufthygienischen Situa-
tion ausgeschlossen werden.

Bei dem Vorhaben handelt es sich jedoch 
um ein Projekt zur regenerativen Energiege-
winnung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Fotovoltaikanlage 
gehen den privaten Flächeneigentümern 
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temporär landwirtschaftliche Produktions
flächen verloren. Nach Beendigung der Nut-
zung werden die Anlagen jedoch vollstän-
dig zurückgebaut, sodass die Flächen wie-
der der Landwirtschaft zur Verfügung ste-
hen werden. Die Flächeneigentümer sind 
existenziell nicht von den betroffenen Flä-
chen abhängig. Durch anfallende 
Pachteinnahmen erwirtschaften die Flächen 
weiterhin Erträge. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Somit sind keine negativen Auswir-
kungen der Planung auf private Belange be-
kannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der vorliegenden Einzelfortschrei-
bung des Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Einzelfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Einzelfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes:

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Dem Ziel der energiepolitischen Geset-
zesnovelle im Frühjahr 2022, dem be-
schleunigten und konsequenten Ausbau 
erneuerbarer Energien wird Rechnung 
getragen

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und 
Landschaftsbildes

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft 

•	 Keine erheblichen, nicht ausgleichba-
ren, negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt

•	 Geringer Erschließungsaufwand

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Einzelfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes

Zwar gehen durch die Errichtung der Foto-
voltaik-Freiflächenanlage landwirtschaftli-
che Nutzflächen temporär verloren; aller-
dings können die Flächen durch Beweidung 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den. Der bewirtschaftende Landwirt ist mit 
der Planung einverstanden, existenziell 
nicht von den betroffenen Flächen abhän-
gig und stellt die Flächen freiwillig zur Ver-
fügung. Die Flächen können nach erfolgtem 
Rückbau der Anlage ihrer ursprünglichen 
Nutzung zugeführt werden. 

Aus Sicht der Verbandsgemeinde überwie-
gen der Klimaschutz und der Ausbau 
erneuerbarer Energien, welche dem Wohl 
der Allgemeinheit dienen, als Belange des 
öffentlichen Interesses. Darüber hinaus sind 
keine Argumente bekannt, die gegen die 
Einzelfortschreibung des Flächennutzungs-
planes sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Einzelfort-
schreibung  des Flächennutzungsplanes 
wurden die relevanten Belange umfassend 
gegeneinander abgewogen. Die positiven 
Argumente, insbesondere dass die Errich-
tung und der Betrieb von Anlagen zur Pro-
duktion erneuerbarer Energien im überra-
genden öffentlichen Interesse liegen und 
der öffentlichen Sicherheit dienen überwie-
gen deutlich. Es gibt keine erheblich negati-
ven Auswirkungen auf das Orts- und Land-
schaftsbild, gesunde Wohnverhältnisse, um-
weltschützende Belange, den Verkehr oder 
die Ver- und Entsorgung. Aufgrund der ge-
nannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Verbandsgemeinde 

Gerolstein zu dem Ergebnis, die Einzelfort-
schreibung umzusetzen.


